
Gemeindeversammlung

Montag, 23. November 2015

in der reformierten Kirche



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung am Montag, 23. November 2015,
20.00 Uhr, in der reformierten Kirche

zur Behandlung folgender Geschäfte:                                                                      Seite

1.    Genehmigung Voranschlag 2016 Gemeinsame Sekundarschule                           4
Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

2.    Genehmigung Budget 2016 Politische Gemeinde und Festsetzung                      6
       Gemeindesteuerfuss

3.    Genehmigung Abrechnung Förderprogramm Energie 2013-2014                        50

4.    Förderprogramm Energie 2016-2018                                                                    52

5.    Teilrevision Statuten Zweckverband Abwasserreinigungsanlage                          55
       Küsnacht-Erlenbach-Zumikon

6.    Betriebsbeitrag Ortsmuseum (Initiative Eigenmann)                                                59

Die Akten mit den behördlichen Anträgen liegen ab Montag, 9. November 2015, im
Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) zur Einsicht auf.

Zusätzliche Weisungsexemplare können bei der Einwohnerkontrolle verlangt oder tele-
fonisch (Tel. 044 913 88 10) bestellt werden.

Erlenbach, 29. September 2015

Gemeinderat Erlenbach

Für Hörbehinderte stehen an der Gemeindeversammlung in der reformierten Kirche
Hörappa rate zur Verfügung. Diese werden beim Eingang auf Wunsch abgegeben.



Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeinde-
versammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag 2016 der Gemeinsa-
men Sekundarschule Erlenbach-Herr-
liberg (GSEH) wird genehmigt.

2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende
Zustimmung der Gemeinde Herrliberg
zum GSEH-Budget 2016.

3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2016
der Gemeinde Erlenbach sind 
CHF 2'075'500.00 als Anteil am Net-
toaufwand der GSEH sowie 
CHF 270'500.00 als Mietertrag für
das Benützen der Erlenbacher Schul-
anlagen durch die GSEH einzustellen.

Weisung

Der Voranschlag 2016 der Gemeinsamen
Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg
(GSEH) weist in der Laufenden Rechnung
einen Aufwand von CHF 4'835'000.00
und einen Ertrag von CHF 181'500.00 auf.
Vom Aufwandüberschuss von 
CHF 4'653'500.00 hat Erlenbach gemäss
Kostenteiler CHF 2'075'500.00 (44,5%)
und Herrliberg CHF 2'578'000.00 (55,5%)
zu tragen. Die Kostenanteile sind in den
nächstjährigen Budgets beider Gemein-
den eingestellt.  

Erlenbach erhält für das Zurverfügungstel-
len seiner Schulanlagen an die GSEH im
nächsten Jahr einen Mietzins von 
CHF 270'500.00. Dieser berechnet sich auf
einer Flächenerfassung und einer Jahres-
miete von CHF 330.00 pro m2. Der Miet -

 ertrag ist ebenfalls im Budget der Erfolgs-
rechnung 2016 der Gemeinde enthalten. 

Für 2016 sind keine Investitionsausgaben
vorgesehen und budgetiert. 

Gemäss Art. 13 und 15 der GSEH-Zweck-
verbandsstatuten bedarf die Festsetzung
des Vor anschlags der übereinstimmenden
Zustimmung der Gemeindeversammlun-
gen beider Ver bandsgemeinden.

Empfehlung

Die Schulpflege Erlenbach ersucht die
Stimmberechtigten, den Voranschlag
2016 der GSEH zu genehmigen.

Behördliche Referentin:
Schulpräsidentin Lotti Grubenmann

Erlenbach, 31. August 2015

Für die Schulpflege
L. Grubenmann, Präsidentin
B. Rusterholz, Leiterin Schulverwaltung

Stellungnahme Gemeinderat 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemein-
deversammlung im Sinne von Art. 28 der
Gemeinde ordnung, dem Voranschlag
2016 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 15. September 2015

Für den Gemeinderat
Dr.iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber

Geschäft 1

Genehmigung Voranschlag 2016 Gemeinsame Sekundar schule 
Erlenbach-Herrliberg (GSEH)
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Voranschlag 2016 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg
(GSEH)
                                                                                                 Voranschlag 2016                   Voranschlag 2015

                                                                                      Aufwand             Ertrag           Aufwand             Ertrag

Zusammenzug nach Aufgabenbereich

211   Sekundarschule                             2'950'500        35'000       3'054'000         41'000
213   Tagesstrukturen                                    1'000                               15'000
217   Schulliegenschaften und
        -anlagen                                           974'000                             993'000
218   Volksschule sonstiges                      330'000     140'000          333'000       140'000
219   Schulverwaltung                               493'000                             462'500                    
220   Sonderschulung                                 76'000                               81'000                    
230   Berufsbildung                                       1'000                                 1'000                    
500   Sozialversicherung                               9'500          6'500              9'500           6'500
                                                                                                                                            
Aufwandüberschuss                                                                 4'653'500                                  4'761'500

        
davon Anteil Erlenbach                                             2'075'500                           2'123'500
davon Anteil Herrliberg                                             2'578'000                           2'638'000

                                                              4'835'000   4'835'000       4'949'000    4'949'000

Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand                                                              4'835'000                                  4'949'000                    
30     Personalaufwand                             773'000                          1'085'500                    
31     Sachaufwand                                1'743'000                          1'804'500                    
35     Entschädigungen für Dienstleis-
        tungen anderer Gemeinwesen     2'339'500                          2'066'000                    
36     Betriebs- und Defizit beiträge           -20'500                                -7'000                    

Ertrag                                                                                           4'835'000                                  4'949'000

43     Entgelte                                                                 41'500                                47'500
45     Rückerstattungen von 
        Gemeinwesen                                                     140'000                              140'000
46     Beiträge mit Zweckbin dung                             4'653'500                           4'761'500



Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemein -
de versammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2016 der Verwaltungs-
rechnung (Erfolgsrechnung und In ves -
titions rechnung) der Politischen Ge  -
meinde wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2016
auf 79% festgesetzt.

3. Der vorgesehenen Entnahme von
CHF 2'849'800.00 aus dem Eigenka-
pital wird zugestimmt.

Behördlicher Referent:
Finanzvorstand Jens Menzi

Erlenbach, 29. September 2015

Für den Gemeinderat
Dr.iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber

Bericht der Finanzabteilung

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das
Budget für das Jahr 2016 zur Genehmi -
gung. Mit dem Finanzplan 2016-2020 
orientieren wir Sie gleichzeitig über die
beabsichtigten Investitionsvorhaben der
kommenden fünf Jahre und deren finan-
ziellen Auswirkungen auf den Gemeinde-
haushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2016

Das nächstjährige Budget weist in der Er-
folgsrechnung einen Aufwandüberschuss
von CHF 2'849'800.00 und einen Cash -
flow (Mittelzufluss aus der Erfolgsrech-
nung) von nur gerade CHF 0,5 Mio. auf.

Die nach wie vor grösste Aufwandposition
in der Erfolgsrechnung ist die Finanzaus -
gleichsabgabe von CHF 27,5 Mio., wel che
sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der
leicht gesunkenen Steuerkraft um 
CHF 0,3 Mio. reduziert. Im Weiteren fallen
auch die Abschreibungen um CHF 1,3 Mio.
tiefer aus, was auf Verschiebungen von
einzelnen Investitionsprojekten im laufen-
den Jahr zurückzuführen ist. Beim Perso-
nalaufwand resultiert eine leichte Er hö-
 h ung um CHF 7'950.00, dafür reduziert
sich der Sach- und Betriebsaufwand um
CHF 37'850.00.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisier-
bare Vermögenswerte für die öffentliche
Aufga benerfüllung) sind Nettoinvestitionen
von CHF 25,8 Mio. budgetiert. Im Grund-
eigentum Finanzvermögen (realisierbare
Vermögenswerte) sind Investitionen von
CHF 0,3 Mio. geplant. Gesamt haft resul-
tiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Liquidi-
tätsbedarf) von CHF 25,3 Mio., der aber
vollumfänglich mit eigenen vorhandenen
Mitteln gedeckt werden kann. Erlenbach
bleibt somit auch im kommen  den Jahr
schuldenfrei.

Die detaillierten Erläuterungen zu den ein-
zelnen Aufgabenbereichen der Erfolgs-
rechnung finden Sie auf den nachfol  gen-
 den Seiten.

Geschäft 2

Genehmigung Budget 2016 Politische Gemeinde und 
Festsetzung Gemeindesteuerfuss
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Steuerfuss 2016 und 
Finanz plan 2016-2020

Dank dem guten Rechnungsabschluss
2014 ist Erlenbach für die grosse Investi -
tionstätigkeit der nächsten zwei Jahre fi-
nanziell gerüstet, obwohl eine Hoch rech -
 nung per Ende August zeigt, dass die
Rech nung 2015 schlechter abschliessen
wird als veranschlagt. Die ordentlichen
Gemeindesteuereinnahmen für das lau-
fende Rechnungsjahr liegen gegenwärtig
deutlich unter den budgetierten Erwar tun -
gen.

Die Finanzplanung 2016-2020 geht von
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermö-
gen von CHF 54 Mio. aus. Entsprechend
ist künftig mit hohen Abschreibungen zu
rechnen. Die grössten Einzelprojekte sind
das Alterskompetenz- und Dienstleis -
tungs   zentrum "Neuer Gehren" mit 
CHF 31 Mio., die Sanierung und Neuges -
taltung der Schifflände mit CHF 6 Mio.,
der Ausbau der ARA Küsnacht-Erlenbach-
Zumikon mit CHF 4,8 Mio. und die Dach-
sanierung der Sporthalle Allmendli mit
CHF 2,2 Mio.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Fi-
nanzierung der Investitionen aus den
selbst er wirtschafteten Mitteln. Er liegt mit
durchschnittlich 85,1% für die nächs ten
fünf Jahre gut. Anzustreben sind langfris -
tig 80 bis 100%. Die Finanzierung der
grossen Investitionsvorhaben erfolgt ei-
nerseits mit dem vollständigen Abbau der
heute noch vorhandenen liquiden Mitteln
und andererseits mit einer vorübergehen-
den Aussenverschuldung (Aufnahme

Fremdkapital) von rund CHF 13 Mio.
Eben  so wird das Nettovermögen der Ge-
meinde bis Ende 2017 auf CHF 10 Mio.
stark abgebaut. Aber bereits ab dem Jahr
2019 sollte die Aussenverschuldung wie-
der zurückbezahlt werden können und
auch das Nettovermögen steigt wieder
gegen CHF 26,6 Mio. an.

Trotz hohen Investitionen in den nächs ten
Jahren beantragt der Gemeinderat für das
kommende Jahr einen gleichbleibenden
Steuerfuss von 79%. 2016 und 2017 sind
sehr investitionsintensive Jahre, was eine
stetige Überprüfung der Finanzsituation
erfordert.

Für die Finanzplanperiode 2016-2020
können die finanzpolitischen Haushalts-
ziele des Gemeinderats bezüglich Steuer-
fuss, Selbstfinanzierungsgrad und Kap i-
 tal dienstanteil erreicht werden. Einzig
beim Nettovermögen dürfte im Jahr 2017
die vom Gemeinderat gesetzte Mindest -
gren ze von CHF 15 Mio. um rund 
CHF 5 Mio. unterschritten werden.

Erlenbach, 29. September 2015

J. Menzi, Finanzvorstand
Th. Diethelm, Finanzsekretär
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2013-2014 mit Gesamtkosten von 
CHF 362'535.95 zu genehmigen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemein-
deversammlung, die Abrechnung über
das kommunale Förderprogramm Energie

Geschäft 3

Genehmigung Abrechnung Förderprogramm Energie 2013-2014
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Bereich Massnahmen

Teilbudget
pro Jahr

Kosten 
effektiv

2013

Kosten 
effektiv

2014

Gesamtkosten
2013-2014

CHF CHF CHF CHF
Anlässe und
Aktionen

Mitwirkung, Organisation, 
Sponsoring 15'000.00 6'047.65 13'157.40 19'205.05

Haushalts-
geräte

Energieeffiziente Kühl-
schränke, Gefriergeräte, 
Geschirrspüler, Wasch-
maschinen, Tumbler

15'000.00 21'663.20 32'200.00 53'863.20

Energie-
produktion

Photovoltaikanlagen, 
Sonnenkollektoren, 90'000.00 31'531.00 186'021.00 217'552.00

Gebäude-
sanierung

Heizungsersatz durch 
Wärmepumpen, 
wärmetechnische Sanierung 
von Gebäudehülle und 
Fenster, Energieberatung

70'000.00 15'322.80 36'442.00 51'764.80

Mobilität Elektro-Fahrzeuge 5'000.00 8'006.60 12'144.30 20'150.90
Ausgaben Förderprogramm Energie 2013 
laut Abrechnung 195'000.00 82'571.25

Ausgaben Förderprogramm Energie 2014 
lauf Abrechnung 195'000.00 279'964.70

Gesamtkosten Förderprogramm Energie 
2013-2014 362'535.95

Bruttorahmenkredit Gemeindeversammlung 
vom 25. Juni 2012 390'000.00

Unterschreitung Bruttorahmenkredit 27'464.05

Bericht

Die Gemeindeversammlung stimmte am
25. Juni 2012 dem kommunalen Förder-
programm Energie für die Jahre 2013 und
2014 zu, und sie hiess dafür gleichzeitig

einen Bruttorahmenkredit von gesamthaft
CHF 390'000.00 zulasten der Laufenden
Rechnungen dieser beiden Jahre gut.

Das Programm wurde rege genutzt. Von
den Förderbeiträgen profitierten viele Ein-

Weisung



wohnerinnen und Einwohner. Dank dem
kommunalen Förderprogramm konnte
eine grosse Zahl an energetisch sinnvollen
privaten Projekten realisiert werden. Eini -
ge von ihnen sind aber letztlich nicht oder
nur eingeschränkt ausgeführt worden,
wes halb der Rahmenkredit nicht vollstän-
dig ausgeschöpft wurde.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbe-
rechtigten, der vorliegenden Abrechnung
des kommunalen Förderprogramms Ener-
gie 2013-2014 zuzustimmen.

Erlenbach, 19. Mai 2015

Für den Gemeinderat
Dr.iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber
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Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemein-
deversammlung zu beschliessen:

1. Dem kommunalen Förderprogramm
Energie für die Jahre 2016 bis 2018
wird zugestimmt.

2. Es werden zu Lasten der Erfolgsrech-
nungen 2016-2018 Förderbeiträge
von jährlich CHF 180'000.00 für die
im Förderprogramm Energie enthalte-
nen Massnahmen bewilligt. Der Ge-
meinderat erlässt dazu ein ent-
spre chendes Reglement.

3. Mit dem Vollzug wird die Umweltkom-
mission beauftragt.

Weisung

Ausgangslage

Seit 2013 unterstützt die Gemeinde mit
Förderbeiträgen energetische Gebäude-
sanierungen, den Kauf energieeffizienter
Haushaltsgeräte, die Installation von Pho-
tovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren
sowie die Anschaffung von Elektro-Fahr-
zeugen. Dafür bewilligte die Gemeindever-
sammlung am 25. Juni 2012 einen Rah-
 men kredit von gesamthaft 
CHF 390'000.00 für die Jahre 2013 und
2014. Im letzten Jahr genehmigte der Ge-
meinderat in eigener Kompetenz für die
Fortsetzung des inhaltlich leicht ange -
pass  ten Förderprogramms einen Kredit
über CHF 195'000.00.

Das Interesse am kommunalen Förder -
 prog ramm Energie ist gross. 2013 und
2014 wurden insgesamt nicht weniger als

276 Gesuche bewilligt und dafür auch
För derbeiträge ausgerichtet. Der Gemein-
derat will diesem ausgewiesenen Bedürf-
nis nun mit einem neuen dreijährigen För -
 derprogramm gerecht werden. Dieses
stützt sich auf die Erfahrungen der bishe-
rigen Fördermassnahmen, und es ist auf
die bestehenden Förderprogramme von
Bund und Kanton abgestimmt.

Förderprogramm Energie 2016-2018

Das neue Förderprogramm gilt für die
nächsten drei Jahre. Es wird jährlich mit
CHF 180'000.00 ausgestattet (bisher 
CHF 195'000.00), die jeweils wiederum
der Erfolgsrechnung belasten werden. In
diesem Betrag sind nebst den eigentli-
chen Förderbeiträgen auch Kosten für Be-
ratungen und für Anlässe zu Energie the -
men sowie der Administrativaufwand der
Verwaltung enthalten.

Vorgeschlagen wird die finanzielle Unter-
stützung nachfolgender Massnahmen: 

• Beratung, Anlässe und Administra-
tion: Mitwirkung/Organisation/Spon-
soring von Veranstaltungen, die einen
sinnvollen Umgang mit der Energie
propagieren (z.B. energyday, EcoCar
Expo). Gewährung finanzieller Beitrag
für Energieberatungen zur Sanierung
bestehender Bauten. Administrativer
Aufwand der Verwaltung.

• Gebäudesanierungen: Förderung
von Massnahmen wie Heizungsersatz
durch Wärmepumpen, wärmetechni-
sche Sanierung Gebäudehülle und
Fensterersatz. Der Einbau von Wär-
mepumpen anstelle konventioneller
Heizungen wird finanziell unterstützt.
Bei einer wärmetechnischen Sanie-
rung der Gebäudehülle werden die

Geschäft 4

Förderprogramm Energie 2016-2018
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Förderbedingungen aus administrati-
ven Gründen an jene des kantonalen
Gebäudeprogramms gekoppelt. Ei -
nen Beitrag erhält nur, wer eine Be -
stätigung vorlegen kann, dass sein
Projekt vom Kanton ebenfalls unter-
stützt wird. Die Fördergelder für Fens -
tersanierungen sind an die tech ni -
schen Qualitätsanforderungen des
nationalen Gebäudeprogramms ge-
knüpft. Im Gegensatz zum Gebäude-
programm, bei welchem erst ab einer
Fördersumme von CHF 3'000.00 Gel-
der ausbezahlt werden, setzt die Ge-
meinde keine Untergrenzen. So kön -
nen auch kleinere Gebäudesanie -
rungs vorhaben finanziell gefördert
werden.

• Energieproduktion: Die Anschaffung
und Montage privater Photovoltaik-
und Solaranlagen wird mit einem Ein-
malbeitrag unterstützt.

• Haushaltsgeräte: Der Kauf energie-
effizienter Kühl- und Gefriergeräte,
Wasch maschinen, Geschirrspüler und
Tumbler wird subventioniert.

• Mobilität: Die Anschaffung von Elek-
tro-Velos, -Roller und -Autos sowie
der entsprechende Akku-Ersatz wird
mit einem Beitrag gefördert.

• Spezialprojekte: Der Gemeinderat
kann sinnvolle energetische Projekte,
welche nicht Bestandteil des Förder-
programms sind, mit einem einmali-
gen finanziellen Beitrag unterstützen.

53

Nachfolgend die jeweils vorgesehenen Jahresbudgets für die einzelnen Massnahmen des
Förderprogramms 2016-2018:

Bereich Massnahmen Jahresbudget
CHF

Beratung, Anlässe 
und Administration

Organisation/Unterstützung/Sponsoring 
Anlässe, Verwaltungsaufwand Admini-
stration Förderprogramm

25'000.00

Gebäudesanierung Wärmetechnische Sanierung Gebäude-
hülle, Gesamtsanierung Gebäudehülle, 
Fensterersatz, Heizungsersatz durch 
Wärmepumpen

55'000.00

Energieproduktion Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren 45'000.00
Haushaltsgeräte Energieeffiziente Kühlschränke, Gefrier-

geräte, Geschirrspüler, Waschmaschi-
nen, Tumbler

25'000.00

Mobilität Elektro-Velos, -Roller, -Autos und Akku- 
Ersatz

10'000.00

Spezialprojekte Unterstützung Spezialprojekte durch 
separate Gemeinderatsbeschlüsse

20'000.00

Kosten Förderpro-
gramm Energie 
pro Jahr

180'000.00



Anspruch auf Förderbeiträge haben aus-
schliesslich Personen mit zivilrechtlichem
Wohnsitz in Erlenbach. Über die Modalitä-
ten erlässt der Gemeinderat ein Regle-
ment gemäss Art. 23 lit. a Ziff. 5 der Ge-
  meindeordnung.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der
Fortsetzung des Förderprogramms Ener-
gie die Erlenbacher Bevölkerung im sinn-
vollen und effizienten Umgang mit der
Energie weiter zu sensibilisieren und da -
mit auch das Umweltbewusstsein zu stär-
ken. 

Das Förderprogramm Energie 2016-2018
ist einfach anwendbar. Es bietet der Be-
völkerung finanzielle Anreize, den eigenen
Energiekonsum ökologisch zu opti mieren.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbe-
rechtigten, dem kommunalen Förderpro-
gramm Energie 2016-2018 zuzu stimmen
und dafür einen jährlichen Kredit von 
CHF 180'000.00 gutzuheissen.

Behördlicher Referent:
Umweltvorstand Peter Keller

Erlenbach, 15. September 2015

Für den Gemeinderat
Dr.iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber
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Antrag

Die ARA-Betriebskommission beantragt
der Gemeindeversammlung zu beschlies-
sen:

1. Der Teilrevision der Statuten des
Zweckverbands "Abwassereinigungs-
anlage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-
 Zumikon" wird zugestimmt.

2. Die ARA-Betriebskommission wird er-
mächtigt, redaktionelle Änderungen
an den Statuten, die sich im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens durch
den Regierungs rat ergeben, in eige-
ner Kompetenz vorzunehmen.

Weisung

Ausgangslage

Der Zweckverband Abwasserreinigungs -
an lage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-Zumi-
kon (KEZ) beabsichtigt im Zusammen -
hang mit dem Ausbau der ARA KEZ, den
neu zu erstellenden, ebenerdigen Becken-
block um vier Meter abzusenken. So kann
dieser bodeneben eingehaust und die da -
rü ber liegende Fläche anderweitig genutzt
und im Baurecht an die Werke am Zürich-
see AG (WaZ AG) abgegeben werden,
wel  che die entstehenden Mehrkosten fi-
nanziert. Trotzdem ist dafür eine Kredit be -
willigung durch die Stimmberechtigten der
Verbandsgemeinden erforderlich, wo rüber
diese am 22. November 2015 an der Urne
entschieden haben.

Auslöser für die vorliegende Teilrevision
der ARA-Statuten ist die Absicht des
Zweck verbands, der WaZ AG ein Über -
bau recht des Beckenblocks zu gewähren.
Mit dieser Revisionsvorlage wird eine kla -
re Rechtsgrundlage geschaffen, damit
das Beckenblockdach künftig einem Drit-
ten entgeltlich zur Verfügung gestellt wer-
den kann, wofür ein entsprechender Bau -
rechtsvertrag abzuschliessen ist. Die Ge-
meinderäte der drei Verbandsgemeinden
und der Verwaltungsrat der WaZ AG ha -
ben sich bereits über die Baurechtskondi-
tionen geeinigt.

Gleichzeitig werden weitere kleinere Sta-
tutenanpassungen vorgenommen.

Die revidierten Statuten müssen gemäss
§ 17 lit. a in Verbindung mit § 18 der ARA-
Statuten von den Gemeindeversammlun-
gen aller drei Verbandsgemeinden ge neh -
migt werden.

Geschäft 5

Teilrevision Statuten Zweckverband Abwasserreinigungsanlage 
Küsnacht-Erlenbach-Zumikon
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Die Statutenänderungen im Überblick
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Bisherige Fassung: Neue Fassung: 
(Änderung jeweils kursiv her-
vorgehoben) 

Bemerkungen: 

§ 4 Abs. 1: Zweck 
Zweck des Verbands ist der Be-
trieb und Unterhalt sowie ein allfäl-
liger späterer Ausbau der auf den 
Grundstücken Kat.-Nrn. 10'272 
und 11'868 in Küsnacht gemein-
sam erstellten bzw. betriebenen 
Abwasserreinigungsanlage und 
der weiteren zur ARA gehörenden 
gemeinsamen Anlagen, nach 
Massgabe der eidgenössischen 
und kantonalen Gesetzgebung 
über den Gewässerschutz.

§ 4 Abs. 1: Zweck 
Zweck des Verbands ist der Be-
trieb und Unterhalt sowie ein allfäl-
liger späterer Ausbau der auf dem 
Grundstück Kat.-Nr. 12'651 in 
Küsnacht gemeinsam erstellten 
bzw. betriebenen Abwasserreini-
gungsanlage und der weiteren zur 
ARA gehörenden gemeinsamen 
Anlagen, nach Massgabe der 
eidgenössischen und kantonalen 
Gesetzgebung über den Gewäs-
serschutz.

Die früheren Grundstücke 
Kat.-Nrn. 10'272 und 11'868 
wurden zu einem Grund-
stück mit der Kat.-Nr. 12'651 
vereinigt, was in den Statu-
ten zu bereinigen ist. 

§ 16: Kompetenz der Gemein-
devorsteherschaften 
Den Gemeindevorsteherschaften 
der Verbandsgemeinden stehen 
zu: 
[lit. a � lit. e] 

§ 16: Kompetenz der Gemein-
devorsteherschaften 
Den Gemeindevorsteherschaften 
der Verbandsgemeinden stehen 
zu: 
[lit. a � lit. e, bisher] 
f) Genehmigung von Baurechts-
verträgen mit Dritten im Sinne von 
§ 24 Absatz 3 dieser Statuten

Siehe Kommentar in der 
Weisung. 

§ 24 Abs. 1: Verbandsanlagen 
Eigentum des Verbands sind die 
Grundstücke Kat.-Nrn. 10'272 und 
11'868 in Küsnacht, die ober- und 
unterirdischen Bauten auf diesem 
Areal, vorbehältlich Absatz 2 so-
wie die beiden Ablaufkanäle in 
den Zürichsee.

§ 24 Abs. 1: Verbandsanlagen 
Eigentum des Verbands sind das 
Grundstück Kat.-Nr. 12'651 in 
Küsnacht, die ober- und unterirdi-
schen Bauten auf diesem Areal, 
vorbehältlich Absatz 2 und Ab-
satz 3, sowie die beiden Ablauf-
kanäle in den Zürichsee.

Die früheren Grundstücke 
Kat.-Nrn. 10'272 und 11'868 
sind heute im Grundstück 
Kat.-Nr.12'651 vereinigt, 
was in den Statuten zu be-
reinigen ist. Zudem ist der 
Vorbehalt im "Absatz 3" zu 
ergänzen.

§ 24 Abs. 2: Verbandsanlagen 
Folgende Bauten und Anlagen auf 
dem Grundstück Kat.-Nr. 10'272 
sind nicht Eigentum des Ver-
bands: [�]

§ 24 Abs. 2: Verbandsanlagen 
Folgende Bauten und Anlagen auf 
dem Grundstück Kat.-Nr. 12'651
sind nicht Eigentum des Ver-
bands: [�]

Das frühere Grundstück 
Kat.-Nr. 10'272 bildet heute 
Bestandteil des Grundstücks 
Kat.-Nr. 12'651, was in den 
Statuten zu bereinigen ist.

§ 24 Abs. 3: Verbandsanlagen 
Die Gemeinden Küsnacht und 
Erlenbach sind berechtigt, das 
Dach des Beckenblocks baulich 
oder sonst wie zu nutzen. Dieser 
darf dadurch insbesondere hin-
sichtlich seiner Statik und Dichtig-
keit nicht beeinträchtigt werden; 
ebenso dürfen keine unzumutba-
ren betrieblichen Erschwernisse 
entstehen. Die Nutzung steht ent-
sprechend den seinerzeitigen 
Landeinwürfen zu 68% der Ge-
meinde Küsnacht und zu 32% der 

§ 24 Abs. 3: Verbandsanlagen 
Der Verband ist berechtigt, das 
Dach des auf dem Grundstück 
Kat.-Nr. 12'651 situierten Becken-
blockes mittels Begründung eines 
selbständigen und dauernden 
Baurechts im Sinne von Art. 779 
ff. des Zivilgesetzbuches (ZGB) 
einem Dritten gegen einen ange-
messenen Baurechtszins zur aus-
schliesslichen baulichen und be-
trieblichen Nutzung zu überlassen. 
Dadurch darf weder der Becken-
block insbesondere hinsichtlich 

Siehe Kommentar in der 
Weisung. 
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Bisherige Fassung: Neue Fassung: 
(Änderung jeweils kursiv her-
vorgehoben) 

Bemerkungen: 

Gemeinde Erlenbach zu; abwei-
chende Regelungen mit entspre-
chenden Ausgleichszahlungen 
bleiben vorbehalten. 

seiner Statik und Dichtigkeit be-
einträchtigt werden noch dürfen 
dem Verband anderweitige unzu-
mutbare bauliche und/oder be-
triebliche Erschwernisse bzw. 
Mehrkosten entstehen. 
Im Übrigen gilt bezüglich der Be-
nutzung nicht für den Betrieb be-
nötigter Teile des Betriebsareals 
§ 30.

§ 30 legt fest, dass der Ver-
band die für den Betrieb der 
ARA nicht benötigten Teile 
des Betriebsareals der Ge-
meinde Küsnacht unentgelt-
lich zur Verfügung stellt, 
zurzeit als Parkplatz sowie 
zum Betrieb einer Abfall-
sammelstelle. 

§ 31: Anschluss- und Durchlei-
tungsrechte 
Der Gemeinde Küsnacht stehen 
folgende Rechte unentgeltlich zu: 
[lit. a und lit. b] 

c) das Durchleitungsrecht für 
Werkleitungen und Kanalisation in 
den Grundstücken Kat.-Nrn. 
10'272 und 11'868 

§ 31: Anschluss- und Durchlei-
tungsrechte 
Der Gemeinde Küsnacht stehen 
folgende Rechte unentgeltlich zu: 
[lit. a und lit. b] 

c) das Durchleitungsrecht für 
Werkleitungen und Kanalisation 
im Grundstück Kat.-Nr. 12'651.

Die früheren Grundstücke 
Kat.-Nrn. 10'272 und 11'868 
sind heute im Grundstück 
Kat.-Nr. 12'651 vereinigt, 
was in den Statuten zu berei-
nigen ist.

§ 37: Inkrafttreten 
[Abs. 1 � Abs. 3] 

§ 37: Inkrafttreten 
[Abs. 1 � Abs. 3, bisher] 

Abs. 2bis: [neu] 
Die Statutenrevision vom Dezem-
ber 2015 tritt nach Genehmigung 
durch die Gemeindeversammlun-
gen der Verbandsgemeinden per 
1. Januar 2016 in Kraft.

§ 38: Übergangsregelung 
[Abs. 1] 

§ 38: Übergangsregelung 
[Abs. 1, bisher] 

Abs. 2: [neu] 
Die Gemeinde Zumikon hat im 
Zusammenhang mit der Statuten-
revision vom Dezember 2015 
betreffend die Bestimmung § 24 
Absatz 3 keinen weiteren Einkauf 
zu leisten. Die Gemeinde Zumikon 
hat sich aber bei der Finanzierung 
einer Beckenblockabsenkung 
durch den Verband ebenfalls an 
den Kosten der Fundationsver-
stärkung im Rahmen des gelten-
den Kostenteilers zu beteiligen. 

Siehe Kommentar in der 
Weisung. 



Die wesentlichen Änderungen im 
Einzelnen

Kompetenzen der Gemeindevorsteher-
schaften

Den Gemeinderäten der Verbandsge mein -
den wird neu mit § 16 Abs. 1 lit. f der
ARA-Statuten die Aufgabe zugewiesen,
Baurechtsverträge abzuschliessen, wobei
jeweils die Zustimmung aller drei Gemein-
devorsteherschaften notwendig ist.

Verbandsanlagen

Der neu formulierte § 24 Abs. 3 der ARA-
Statuten hält fest, dass der Verband be-
rechtigt ist, das Dach des auf dem Grund  -
stück Kat.-Nr. 12'651 situierten Becken-
blocks mittels Begründung eines selb-
ständigen und dauernden Baurechts im
Sinne von Art. 779 ff. des Zivilgesetz-
buchs (ZGB) einem Dritten gegen einen
angemessenen Baurechtszins zur aus-
schliesslichen baulichen und betrieblichen
Nutzung zu überlassen. So wird eine klare
Rechts grund lage geschaffen, damit das
Dach des Beckenblocks künftig der WaZ
AG entgeltlich zur Verfügung gestellt wer-
den kann, wofür ein entsprechender Bau -
rechts  vertrag abzuschliessen ist. Durch
eine solche Drittnutzung dürfen dem
Zweckverband keine baulichen und/oder
betrieblichen Nachteile entstehen.

Übergangsregelung

Die Aufarbeitung des Verbandszusam -
men schlusses der drei Gemeinden hat er-
geben, dass die Gemeinde Zumikon hin -
sichtlich des dem Verband zustehenden
Baurechtszinses gemäss § 24 Abs. 3 kei-
nen zusätzlichen Einkaufsbetrag zu leisten
hat. Zwecks Schaffung klarer Verhältnisse
wird dies neu übergangsrechtlich stipu-
liert, was gleichermassen für die Kosten-
beteiligung der Gemeinde Zumikon an der
Fundationsverstärkung bei einer Becken-
blockabsenkung gilt (§ 38 Abs. 2).

Kantonale Vorprüfung

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich
hat die revidierenden Bestimmungen vor-
geprüft und für zulässig erachtet.

Küsnacht, 18. August 2015

Für die ARA-Betriebskommission
W. Matti, Präsident
M. Sütterlin, Sekretär

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemein-
deversammlung im Sinne von § 16 
Abs. 1 lit. d der ARA-Zweckverbandssta-
tuten, der Statutenteilrevision zuzustim-
men.

Behördlicher Referent:
Entsorgungsvorstand Peter Keller

Erlenbach, 1. September 2015

Für den Gemeinderat
Dr.iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber
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Antrag Initiant Eigenmann

1. Dem Verkehrs- und Verschönerungs-
verein Erlenbach (VVE) wird für den
Betrieb des Ortsmuseums ein jährli-
cher Betriebsbeitrag von 
CHF 100'000.00 zu Lasten der jeweili-
gen Erfolgsrechnung gewährt.

2. Der VVE verpflichtet sich, den Beitrag
dafür zu verwenden, um unter dem
Oberbegriff "Betrieb des Ortsmuse-
ums" folgende Leistungen zu erbrin-
gen:

a) Unterhalt des Lokals und des Be-
standes des Ortsmuseums im Un-
tergeschoss des Kirchgemeinde -
hauses sowie des zugehörigen La-
gers im Luftschutzkeller des Erlen-
guts.

b) Öffnung des Museums und Infor-
mation der Besucher an mindes -
tens einem Tag in der Woche.

c) Organisation von mindestens einer
Wechselausstellung pro Jahr.

d) Erstellung und Führung der Inven-
tarliste der seit 1966 von den Ver-
einsverantwortlichen laufend ge -
sammelten Objekte.

e) Erstellen der Chronik über "Erlen-
bach im 20. Jh." und Publizierung
der einzelnen Artikel auf dem Inter-
net.

3. Der Beitrag für das laufende Jahr wird
jeweils per Ende März entrichtet. Soll -
te sich bis dann erweisen, dass der
Vorjahrsbeitrag nicht vollständig für
obenerwähnte Aufgaben verwendet
werden konnte, wird der dannzumal
fällige Jahresbeitrag entsprechend
ge kürzt.

Initiativbegehren und Begründung

Markus Eigenmann, Laubholzstrasse 78,
Erlenbach, reichte dem Gemeinderat am
13. Juli 2015 eine Initiative gemäss § 50
des Gemeindegesetzes (GG) mit obigem
Antrag ein.

Der Initiant begründet sein Begehren wie
folgt:

Das Ortsmuseum Erlenbach wurde im
Jahr 1966 mit dem Ziel gegründet, "das
Verständnis der Gegenwart durch die
Kenntnis der Vergangenheit zu fördern".
Die damaligen Bemühungen mündeten im
Jahr 1981 in der umfassenden Chronik
Kuprecht/Imhof, welche von den Pfahl-
bauern bis ins 20. Jahrhundert reicht. Ent-
sprechend der weit abgedeckten Zeit -
span ne konnten die einzelnen Epochen,
namentlich das 20. Jahrhundert, nur
punkt  weise gestreift werden. Dabei ist ge-
rade dieses Jahrhundert nicht nur für die
Weltgeschichte, mit ihren Kriegen, De -
pres  sionen, Wirtschafts- und Technologie-
wundern, sondern auch für Erlenbach,
das sich damals vom staubigen Weinbau-
erndorf zur Goldküstengemeinde mauser -
te, extrem wichtig und lehrreich - zu min -
 dest sollte es dieses sein. Dem VVE liegt
viel daran, das prägende Jahrhundert u.a.
den Schulkindern mit Ausstel lun gen über
die einzelnen Zeitepochen näher zu brin-
gen.

lnfolge des rasanten Einwohnerwachs-
tums in den letzten 50 Jahren ist ein wei-
teres Ziel dazugekommen: Den über wie -
gend neuansässigen Erlenbachern ihre
Heimatgemeinde näher zu bringen. Denn
nur was man kennt, das liebt man auch.
Der VVE ist überzeugt, dass damit ein
wertvoller Beitrag geleistet werden kann,

Geschäft 6

Betriebsbeitrag Ortsmuseum (Initiative Eigenmann)
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um die Bewohner an das Dorf zu binden,
in dem sie sich entfalten, für welches sie
sich einsetzen, wo sie Freunde fürs Leben
finden, kurz, wo sie Wurzeln schlagen,
Wur zeln, die sich tief in die frühere Ge-
schichte des Dorfes eingraben und sich
damit verbinden. 

Mit Hilfe des umfangreichen, über ein hal -
bes Jahrhundert lang angehäuften Fun dus
des Ortsmuseums ist der seit 1901 beste-
hende VVE in der Lage, die Geschichte
von Erlenbach im 20. Jahrhundert zu
schreiben. Er wird seit zwei Jahren von
einer ausgebildeten Kunsthistorikerin und
Ethnologin, Marinela Bayha, unterstützt.
Frau Bayha hat bereits wertvolle Unterla-
gen erarbeitet, welche im Ortsmuseum
eingesehen werden können. Bisher hat
der VVE ihre Entlöhnung selbst getragen,
nachdem er dafür aus dem Verkauf einer
Wiese über die notwenigen finanziellen
Ressourcen verfügte. Doch diese werden
im Laufe des nächsten Jahres erschöpft
sein.

Um die Arbeit im Ortsmuseum fortsetzen
zu können, ist der VVE ab nächstem Jahr
dringend auf finanzielle Unterstützung an -
gewiesen. Der Verein gelangt deshalb an
die Gemeinde Erlenbach, auf dass die se
ihn in dieser Hinsicht mit einem Beitrag
von CHF 100'000.00 im Jahr unter stüt ze.
Dieses Vorgehen ist auch in anderen Zü-
richsee-Gemeinden üblich. Um sicher zu
gehen, dass der finanzielle Bei trag tat-
sächlich zweckgebunden verwendet wird,
wird der VVE jährlich einen Rechen -
schafts bericht ablegen. Wir freuen uns
darauf, dass der Gemeinderat und die Be-
völkerung von Erlenbach uns ihr Vertrauen
erweisen und uns bei dieser gemeinnützi-
gen Aufgabe unterstützen. 

Erlenbach, 29. Juni 2015

Markus Eigenmann

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Gemein-
deversammlung, die Initiative Eigenmann
abzulehnen.

Weisung

Formelles 

Gemäss § 50 des Gemeindegesetzes
(GG) kann jeder Stimmberechtigte über
einen in die Befugnis der Gemeindever-
sammlung fallenden Gegenstand eine Ini -
tiative stellen. Das Initia tivbegehren ent  -
hält den Wortlaut und eine kurze Begrün-
dung der Initiative sowie Name und Ad -
res se des Ini tianten oder der Mitglieder
des Initiativkomitees. Der Gemeinderat
prüft, ob die Initiative von mindestens ei -
ner stimm berechtigen Person unterstützt
wird, ob sie rechtmässig und ob die Ge-
meindeversammlung zur Behandlung des
Gegenstands zuständig ist. Trifft dies zu
und ist die Initiative gültig, legt sie der Ge -
meinderat mit seinem Antrag der nächs -
ten Gemeindeversammlung vor (§ 50 b
Abs. 1 GG). Er kann der Versammlung
auch einen Gegenvorschlag unterbreiten,
der die gleiche Form wie die Initiative auf-
zuweisen hat (§ 50 b Abs. 4 GG).

Die vorstehende Initiative wurde auf Brief -
papier des Verkehrs- und Verschöne -
rungs vereins Erlenbach (VVE) eingereicht.
Vereine sind nicht initiativberechtigt. Das
Initiativbegehren ist aber von Markus 
Eigenmann, Vorsitzender des vom VVE
be triebenen Ortsmuseums, unterzeichnet.
Als Stimmberechtigter der Gemeinde Er-
lenbach ist er zur Einreichung einer Ini tia -
tive berechtigt. Vorliegend handelt es sich
um eine Einzelinitiative.
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Materielles

Gemäss Art. 13 lit. e der Gemeindeord-
nung beschliesst die Gemeindeversamm-
lung über neue wiederkehrende Aus ga -
ben von über CHF 20'000.00. Da die Ini -
tiative Eigenmann einen jährlichen Ge -
mein debeitrag von CHF 100'000.00 für
das Ortsmuseum verlangt, ist die Zustän-
digkeit der Gemeindeversammlung gege-
ben. Das Initiativbegehren verstösst - so  -
weit ersichtlich - weder gegen übergeord-
netes Recht, noch ist es undurchführbar.
Die Initiative ist in der Form eines ausge-
arbeiteten Entwurfs formuliert (§ 120 
Abs. 2 GPR). Der Wortlaut des Ini tiativ an -
trags ist ohne Weiteres vollziehbar.

Fazit formelle und materielle Prüfung

Die von Markus Eigenmann eingereichte
Initiative ist aus Sicht des Gemeinderats
rechtmässig und gültig. Sie ist somit der
Gemeindeversammlung zur Beratung und
Beschlussfassung zu unterbreiten.

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat lehnt die Initiative Eigen-
mann aus folgenden Gründen ab:

• Die mit der Initiative jährlich begehr-
ten CHF 100'000.00 sind unverhält -
nis mässig im Vergleich zu den von
anderen Bezirksgemeinden ausge -
rich  teten Beiträgen, in welchen eben-
falls ein Verein oder eine Stiftung das
Ortsmuseum betreibt (z.B. Meilen 
CHF 35'000.00, Stäfa CHF 60'000.00,
Männedorf CHF 45'000.00, Hom -
brech tikon CHF 21'000.00 und Ueti-
kon am See CHF 48'000.00). In Er len-
 bach trägt die Gemeinde bisher die
Mietkosten für das vom VVE betriebe -
ne Ortsmuseum von jährlich 
CHF 10'700.00.

• Die Beitragshöhe ist unverhältnismäs-
sig im Vergleich zu den übrigen Erlen-
bacher Dorfvereinen, die keine zwin -
gen den Gemeindeaufgaben erfüllen
und an die gesamthaft Gemeindebei-
träge von jährlich rund CHF 52'000.00
ausgerichtet werden. Weitere 
CHF 52'000.00 pro Jahr erhalten
sport treibende Vereine in Erlenbach
und in den Nachbar ge meinden als
Ju gendförderbeiträge. Zusätzlich
rich tet die Gemeinde jährliche Defizit-
beiträge an den Spitex-Verein, den
Jugendverein, das Familienzentrum
Flüügepilz sowie an den Verein Erli-
bus aus, für die spezielle Gemeinde-
versammlungsbeschlüsse bestehen
und welche dafür von der Gemeinde
vorgegebene Aufgaben erfüllen.

• Die Initiative sieht keine zeitliche Limi-
tierung vor. Wesentliche, gemäss Ini -
tiativtext zu erbringende Leistungen
(z.B. Erstellen Inventarliste sowie Ver-
fassen Chronik) sind einmalige Aufga-
ben, trotzdem wird ein unbe fris teter
Betriebsbeitrag begehrt.

• Mit dem Betriebsbeitrag will der VVE
gemäss Begleitschreiben vom 13. Juli
2015 eine Kuratorin im Vollzeitpen-
sum mit Lohnkosten von jährlich rund
CHF 80'000.00 beschäftigen. Die bis-
herigen vom VVE getragenen Lohn -
kosten der Kuratorin betrugen knapp
CHF 18'000.00 (2013) bzw. 
CHF 20'500.00 (2014). Selbst in der
einwohnermässig fast drei Mal so
grossen Gemeinde Stäfa beträgt das
Arbeitspensum der Kuratorin nicht
mehr als 30%.

• Die Initiative listet Leistungen auf,
wel che der VVE zu erbringen beab-
sichtigt, ohne dass diese von der Ge-
meinde gefordert oder zwingend be -
nötigt würden. Sie sind für die Ge -
mein de auch kaum kontrollierbar. 
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• Seit vielen Jahren ist das Ortsmuse -
um geschlossen. Ein Bedarf an einer
regelmässigen Öffnung für Besucher
an mindestens einem Wochentag ist
nicht erkennbar, ansonsten sich dies
in den letzten Jahren bereits deutlich
gezeigt hätte. Selbst mit der Teilzeit-
beschäftigung der Kuratorin durch
den VVE seit mehr als zwei Jahren
blieb das Ortsmuseum bis nach An-
kündigung der Initiative in diesem Au-
gust geschlossen. Der Gemeinderat
stellt deshalb das Bedürfnis für eine
regelmässige Öffnung des Museums
infrage.

• Das Durchführen einer Wechselaus-
stellung pro Jahr ist grundsätzlich be-
grüssens- und unterstützenswert.
Aus  stellungen von öffentlichem Inte -
resse könnten gezielt mit einem Ge-
meindebeitrag unterstützt werden.

• Auch das Bedürfnis für das Erstellen
einer Chronik über Erlenbach im 
20. Jahrhundert stellt der Gemeinde-
rat infrage. Bis 1981, dem Erschei-
nungsdatum des von der Gemeinde
selber herausgegebenen Dorfbuchs,
ist die Erlenbacher Vergangenheit be-
reits ausreichend dokumentiert. Von
den damals 3000 gedruckten Bü-
chern sind noch immer rund 450 Ex-
emplare vorhanden. Der Erlenbacher
Dorfchronist Karl Kuprecht führte die
Chronik bis 1992 weiter. Auch diese
befindet sich im Ortsmuseum. Seither
ist das Meiste, das über Erlenbach in
der Presse stand, gesammelt und
dem Ortsmuseum zur Verfügung ge-
stellt worden.

• In Dorfvereinen übernehmen übli cher -
weise die Mitglieder in Fronarbeit die
sich stellenden Aufgaben. Wird für
Spezialaufgaben spezifisches Fach-
wissen vorausgesetzt (z.B. Dirigent,
Sportlehrer etc.), stellen Verei ne dafür

in Kleinstpensen Personen an. Sofern
diese für den Verein wirtschaftlich
nicht finanzierbar sind, gewährt die
Gemeinde kleine jährliche Beiträge.
Dabei wird u.a. auch die Vereinsgrös -
se berücksichtigt, wie viele Beiträge
von den Mitgliedern selber kommen
und wie aktiv der Verein wei tere Ein-
nahmen generiert (z.B. Durchführen
Papiersammlung, Organisieren Bun-
desfeier, Einnahmen von Gönnern
und Sponsoren etc.). Der VVE selber
weist sehr bescheidene Mitglieder-
und Spendeneinnahmen auf (2014
knapp CHF 2'700.00). Der jährliche
Mitgliederbeitrag beträgt CHF 30.00.
Weitergehende Be mühun  gen des VVE
für zusätzliche Einnahmen sind nicht
erkennbar, abgesehen vom einmali-
gen Verkaufserlös der vor Jahren me-
dial berühmt gewordenen Pflugstein-
 wiese. Mit der Gewährung des be-
gehrten Gemeindebeitrags würden
die Leistungen primär durch eine Voll-
zeit angestellte Kuratorin und nicht
von den Vereinsmitgliedern selber er-
bracht.

• Für ein intaktes Dorfleben braucht es
Dorfvereine und Menschen, die sich
aktiv engagieren. Auch der VVE leis tet
mit dem Ortsmuseum einen wertvol-
len Beitrag dazu. Speziell an der Orts-
geschichte interessierte Personen
können jederzeit VVE-Mitglied wer-
den. Zur Verwurzelung mit dem Dorf
tragen aber auch alle anderen Dorf-
vereine massgeblich bei, ohne dafür
von der Gemeinde in einem sol chen
Ausmass finanziert zu werden. Alleine
schon aus Gründen der Gleichbe -
hand lung der Dorfvereine ist eine Be-
vorzugung des VVE nicht verant wort -
bar.
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• Auch in Erlenbach sind die "fetten
Jahre" vorbei. Die Steuereinnahmen
gehen spürbar zurück. Es werden zur-
zeit enorm kostenintensive Investi -
tionsvorhaben realisiert, weshalb das
Notwendige vom Wünschbaren zu
trennen ist. Der Betrieb eines Ortsmu-
seums wird nicht infrage gestellt, und
er wird schon bisher von der Gemein -
de finanziell unterstützt. Er ist aber
keine zwingende Gemeindeaufgabe.
Erlenbach benötigt für das Orts mu -
seum keine Vollzeit angestell te Kura-
torin, welche nicht von der Ge meinde
vorgegebene, sondern vom VVE sel-
ber gewünschte Aufgaben erledigt.
Der Gemeinderat schliesst nicht aus,
zusätzlich zur Über nahme der Miet -
kosten im Einzelfall auch Projekte des
Ortsmuseums - beispielsweise eine
spezielle Ausstellung - mit einem ein-
maligen Gemeindebeitrag zu unter-
stützen.

Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbe-
rechtigten, die Initiative Eigenmann abzu-
lehnen, da sie einen unverhältnis mäs sig
hohen wiederkehrenden Gemeindebeitrag
ohne zeitliche Befristung und Bedarfs-
nachweis für nicht von der Gemein de ge-
forderte Leistungen begehrt und den
Ver kehrs- und Verschönerungsverein ge-
genüber den übrigen Dorfvereinen unge-
rechtfertigt bevorzugen würde.

Behördlicher Referent:
Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak

Erlenbach, 15. September 2015

Für den Gemeinderat
Dr.iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber
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Bustransporte 

Hinfahrt:         Mit der Ortsbuslinie 961, 19.46 Uhr ab Schützenhaus bis

Haltestelle Bahnhof  strasse (Ankunft ca. 19.55 Uhr) oder mit

der Ortsbuslinie 962, 19.44 Uhr ab Berg strasse bis Halte -

stelle Kirchgemeindehaus (Ankunft ca. 19.55 Uhr) und von

dort zu Fuss in die reformierte Kirche.

Rückfahrt:       Im Anschluss an die Gemeindeversammlung ab reformierter

Kirche mit Per so nen  trans port fahrzeug der Feuerwehr (glei -

che Route wie «alte Ortsbus linie»). Für den Fahrdienst stellt

sich ein Mitglied der Feuerwehr Erlenbach freiwillig zur Ver -

fü gung.
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